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Diese Regeln und Richtlinien wurden festgelegt, um Ihren Besuch und den unserer anderen Gäste so 
angenehm wie möglich zu gestalten. Indem Sie Ihre Reservierung und/oder Buchung für Walibi 
Village tätigen und/oder Walibi Village als Gast betreten, erklären Sie sich mit diesem Reglement 
einverstanden.  

Anwendbarkeit 
• Diese Parkordnung gilt zusammen mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (RECRON-

AGB) für den Vertrag, den Walibi Village mit Ihnen als Gast abschließt, und bilden daher ein 
Ganzes. 

• Für Fälle, die nicht im Reglement stehen, behält Walibi Village sich das Recht vor, 
(zusätzliche) Regeln und / oder Richtlinien mündlich oder schriftlich festzulegen. 
Daran müssen sich die Gäste halten.  

• Unter Walibi Village werden in diesem Reglement auf jeden Fall die Ferienhäuser, 
das Außengelände und das Schwimmbad verstanden.  

Allgemein 
• Der Tag der Ankunft und Abreise gilt als Miettage. 
• Innerhalb von Walibi Village gilt die Straßenverkehrsordnung. Die Höchstgeschwindigkeit 

beträgt 30 km pro Stunde. Sie müssen mit Ihrem Fahrzeug auf den asphaltierten Wegen 
bleiben.  

• Während der für die Nachtruhe festgesetzten Zeit (23.00 Uhr bis 07.00 Uhr), muss Ruhe und 
Stille in Walibi Village herrschen. 

• Offenes Feuer ist strengstens verboten. Grillen ist nur mit Originalgrill und Holzkohle 
gestattet. Um Brandschäden zu vermeiden, ist es verboten, einen Grilltisch auf die 
Terrassenmöbel zu stellen. Walibi Village behält sich das Recht vor, bei Dürre oder 
anderen (besonderen) Umständen ein (vorübergehendes) Verbot zu verhängen. 

• Rauchen ist nur im Außenbereich erlaubt. In dem Ferienhaus, Schwimmbad und anderen 
Gebäuden ist das Rauchen verboten. Bei Verstößen gegen dieses Verbot wird ein 
Betrag von € 250 fällig. 

• Müll, Glas und dergleichen müssen in den entsprechenden Abfallcontainern deponiert 
werden.  

• Beschädigungen und / oder fehlende Gegenstände des Eigentums von Walibi Village müssen 
von dem Gast unmittelbar an der Rezeption gemeldet werden. Walibi Village behält sich das 
Recht vor, den Gast für Schäden haftbar zu machen und diese Kosten vom Gast 
zurückzufordern.  

• Es ist nicht gestattet, die maximal zulässige Personenzahl im Bungalow zu überschreiten. 
Besucher außerhalb dieser Anzahl sind nicht willkommen. 

• Walibi Village behält sich zu jeder Zeit das Recht vor, den Gast bei Übertretungen des 
Reglements, oder wenn dies für notwendig erachtet wird, aus Walibi Village zu entfernen. In 
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diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückerstattung und / oder Entschädigung.  
• Walibi Villiage möchte Sie darauf hinweisen, dass das Park unter Kamerabewachung steht, 

zum Schutz unserer und Ihrer Sicherheit und Eigentums.  

• Körperliche oder verbale Gewalt oder anderweitig unangemessenes Verhalten gegen 
andere Besucher und / oder Mitarbeiter von Walibi Village werden nicht toleriert. Gäste, die 
sich an solchem Verhalten schuldig machen, müssen Walibi Village sofort verlassen. Dazu 
kann die Polizei eingeschaltet werden.  

• Wenn Gäste sich schuldig machen an Ordnungswidrigkeiten und / oder Vandalismus hat Walibi 
Villlage das Recht, den Gast aus Walibi Village zu entfernen. Dazu wird die Polizei 
eingeschaltet.  

• Partyzelte und/oder Windschutzscheiben sind strengstens verboten.  

• Anweisungen unserer Mitarbeiter müssen Sie jederzeit befolgen.  

• Die Verwendung von elektroakustisch verstärktem Schall ist verboten.  

• Das Tragen von Waffen oder anderen gefährlichen Gegenständen ist verboten. Walibi 
Village behält sich das Recht vor, den Inhaber hiervon aus dem Park zu entfernen. Dies 
geschieht in Zusammenarbeit mit der Polizei.  

• Haustiere sind nicht in den Ferienhäusern von Walibi Village und dem Freizeitpark Walibi 
Holland erlaubt.  

• Auf dem Gelände des Freizeitparks Walibi Holland gilt das Reglement des Freizeitparks. In 
Walibi Village gilt das Reglement von Walibi Village.  

Einrichtungen 
• Walibi Village behält sich das Recht vor, Änderungen im Plan und den Öffnungszeiten 

der Einrichtungen in Walibi Village durchzuführen.  
• Kinder unter 10 Jahren dürfen das Schwimmbad nicht ohne Begleitung eines Erwachsenen 

betreten. Kinder über 10 Jahre dürfen, wenn sie ein Schwimmdiplom haben, sich ohne 
Begleitung im Schwimmbad aufhalten. Das Schwimmen oder Baden in Gräben, Teichen oder 
dem See ist in Walibi Village und Walibi Holland verboten. Die im Schwimmbad ausgehängten 
Sicherheitsvorschriften müssen beachtet werden. Im Falle einer Übertretung behält Walibi 
Village sich das Recht vor, den Zugang zum Schwimmbad zu untersagen, ohne dass dadurch 
Recht auf irgendeine Rückerstattung entsteht.  

• Im Schwimmbad ist keine Aufsicht anwesend.  
• Bei unsachgemäßer Nutzung der Einrichtungen behält Walibi Village sich das Recht vor, den 

Gästen den Zugang zu verwehren.
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Walibi Village 
• Für einige Buchungen erheben wir eine Kaution. 

• Zum Buchen eines Ferienhauses muss der Hauptgast mindestens 21 Jahre alt sein. Der 
Hauptgast muss während des gesamten Aufenthalts anwesend sein.  

• Für 4-Personen-Ferienhäuser gilt ein Maximum von 4 Personen, für 8-Personen-Ferienhäuser 
gilt ein Maximum von 8 Personen und für 16-Personen-Ferienhäuser gilt ein Maximum von 16 
Personen.  

• Es ist nicht erlaubt, Möbel aus dem Haus mit nach draußen zu nehmen. Die Möbel dürfen nicht 
in ein anderes Haus gebracht werden.  

• Der Gast ist verpflichtet, das Haus nach der Mietzeit in ordentlichem und unbeschädigtem 
Zustand zu hinterlassen. Walibi Village behält sich vor, bei falscher Nutzung und/oder nicht 
ordentlich hinterlassen des Hauses, ein Betrag von €150,- oder die tatsächlichen Kosten in 
Rechnung zu stellen, wenn dieser Betrag nicht die gesamten Kosten abdeckt. 

• Nur am Tag der Ankunft und Abreise ist es zum Ein- und Ausladen gestattet, mit dem Auto 
zum Ferienhaus bis zu den dafür vorgesehenen speziellen Stellen zu fahren. Parken ist nur auf 
den ausgewiesenen Parkplätzen erlaubt. Wenn die Parkvorschriften überschritten werden, 
behält Walibi Village sich das Recht vor, das Fahrzeug abschleppen zu lassen und die 
entstandenen Kosten dem Gast in Rechnung zu stellen.  

• Es ist nicht erlaubt, Elektroautos an den Häusern aufzuladen. Auf dem Parkplatz in der Nähe 
der 4-Personen-Bungalows befinden sich Ladestationen. 

• Wenn Sie bei Ihrer Ankunft bemerken, dass das Ferienhaus sich nicht in sauberem Zustand 
befindet, müssen Sie das unmittelbar an der Rezeption melden. Wenn Sie dies nicht innerhalb 
von 24 Stunden nach dem Einchecken getan haben, wird Walibi Village Ihre Beschwerde nicht 
mehr in Behandlung nehmen.  

• Walibi Village behält sich das Recht vor, vermietete Ferienhäuser zum Zweck der 
Inspektion und/oder Reparatur oder Renovierungsarbeiten zu betreten, ohne dass ein 
Anspruch auf eine Erstattung besteht. Wenn und soweit wie möglich wird Walibi Village 
dies im Voraus ankündigen. In dringenden Fällen behält Walibi Village sich das Recht 
vor, das Ferienhaus ohne vorherige Ankündigung zu betreten.  

• Bei Verlust, Diebstahl oder Vernichtung der elektronischen Schlüsselkarte werden 10,– € 
berechnet.  
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Fotografieren und Filmen 
• Fotografieren und Filmen ist in Walibi Village zur eigenen Verwendung erlaubt.  
• Veröffentlichen von Bild und / oder Audio-Material ist verboten, es sei denn, dass Walibi 

Village hierzu eine vorherige schriftliche Erlaubnis erteilt hat.  
• Es besteht die Möglichkeit, dass Sie als Gast fotografiert oder gefilmt werden. Walibi Village 

behält sich das Recht vor, dieses Material zur Veröffentlichung zu benutzen, ohne die 
Gewährung einer Vergütung.  

Haftung 
• Walibi Village übernimmt keine Haftung für irgendwelche Schäden, die der Gast erlitten 

hat, es sei denn, dass ein solcher Schaden die direkte Folge von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit von Walibi Village oder einem unserer Mitarbeiter ist.  

• Walibi Village übernimmt keine Haftung für Verlust und/oder Diebstahl von 
Gegenständen, die Sie in den Park mitgebracht haben 

• Walibi Village übernimmt keine Haftung für die Folgen von Brand, Verlust oder Schaden, die 
durch Dritte verursacht wurden.  

• Eine Haftung für Schäden aus entgangenem Reisevergnügen oder sonstige Folgeschäden ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. 

• Wenn einem Gast Schäden oder Verletzungen zugefügt wurden, dann muss er dies so 
schnell wie möglich an der Rezeption melden. Walibi Village haftet niemals, wenn die 
Meldung erst nach dem Verlassen des Park stattfindet.  

• Soweit sich Walibi Village nicht auf die vorstehenden Haftungsbeschränkungen berufen 
kann, haftet es maximal bis zur Höhe der im jeweiligen Fall aus der Haftpflichtversicherung 
ausgezahlten Summe. 

• Der Hauptbucher haftet gesamtschuldnerisch mit den anderen Nutzern für alle Verluste 
und/oder Schäden am Haus und/oder anderem Eigentum von Walibi Village. 



  PARKORDNUNG  
  WALIBI VILLAGE  

31-07-2024 v3.0 

 

 

 
 

Richtlinien für Alkohol, Tabak und Drogen  
• Gästen unter 18 Jahren ist der Konsum alkoholischer Getränke nicht gestattet. Gästen unter 

18 Jahren wird kein Tabak zur Verfügung gestellt. Bei übermäßigem Alkoholkonsum wird der 
Ausschank alkoholischer Getränke eingestellt. 

• Wenn Sie Tabak oder Alkohol konsumieren möchten, müssen Sie jederzeit Ihren Ausweis 
vorzeigen. Kann dieser Ausweis nicht vorgelegt werden oder ergibt sich aus dem Ausweis, 
dass der Gast das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, werden keine alkoholischen 
Getränke ausgeschenkt und kein Tabak ausgegeben. 

• Es ist verboten, im Walibi Village oder im Vergnügungspark unter dem Einfluss 
bewusstseinsverändernder Substanzen zu stehen oder mit bewusstseinsverändernden 
Substanzen zu handeln oder sie zu besitzen. 

• Wenn es eine Gruppenreservierung gibt, bei der eine oder mehrere Personen gegen diese 
Richtlinie verstoßen, wird die gesamte Gruppe aus dem Walibi Village entfernt. Auch in 
diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückerstattung und/oder Ersatz der entstandenen 
Kosten. 

Sonstige 
• Im Falle eines Verstoßes gegen die in dieser Verordnung enthaltenen Regeln und/oder der 

Nichtbefolgung der Anweisungen des Walibi Village-Personals behält sich Walibi Village das 
Recht vor, den Gast aus dem Walibi Village zu verweisen, ohne das Recht auf (teilweise) 
Rückerstattung und unbeschadet dessen das Recht von Walibi Village, Schadensersatz für den 
durch den Verstoß verursachten Schaden zu verlangen. 

• Für den Vertrag zwischen dem Gast und Walibi Village gilt ausschließlich niederländisches 
Recht. 

• Für alle Verträge gelten die RECRON-Bedingungen. Diese können auch an der Rezeption des 
Ferienparks eingesehen werden. Die RECRON-Bedingungen wurden gleichzeitig mit der 
Parkordnung zur Verfügung gestellt. 

• In allen anderen Fällen entscheidet die Direktion. 


